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BESCHLUSS (EU) …/… DES RATES 

vom ... 

über den im Namen der Europäischen Union auf der Konferenz  

der Vertragsparteien des Rotterdamer Übereinkommens  

über Einhaltungsverfahren zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 207 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach 

Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im 

internationalen Handel (im Folgenden „Übereinkommen“) wurde durch den 

Beschluss 2006/730/EG des Rates1 im Namen der Union geschlossen und trat am 

24. Februar 2004 in Kraft. 

(2) Gemäß Artikel 22 des Übereinkommens kann die Konferenz der Vertragsparteien 

zusätzliche Anlagen zum Übereinkommen annehmen, die sich auf verfahrensmäßige, 

wissenschaftliche, technische und verwaltungsmäßige Angelegenheiten beschränken. 

(3) Auf der 9. ordentlichen Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die vom 29. April bis 

10. Mai 2019 stattfinden wird, werden die Vertragsparteien die Annahme einer 

zusätzlichen Anlage zur Einführung eines Mechanismus zur Feststellung einer 

Nichteinhaltung nach Artikel 17 des Übereinkommens prüfen. 

                                                 
1 Beschluss 2006/730/EG des Rates vom 25. September 2006 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Rotterdamer Übereinkommens über das 
Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche 
Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (ABl. L 299 vom 28.10.2006, 
S. 23). 
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(4) Es ist zweckmäßig, den auf der Tagung der Konferenz der Vertragsparteien im Namen der 

Union zu vertretenden Standpunkt festzulegen, da die zusätzliche Anlage für die Union 

bindend sein wird. 

(5) Die Union bekräftigt, dass die Förderung einer besseren Durchführung von multilateralen 

Übereinkünften und Standards und ein globales Engagement dafür entscheidend sind. 

(6) Soweit das Übereinkommen sowohl in die Zuständigkeit der Union als auch in die der 

Mitgliedstaaten fällt, sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

Annahme eines Einhaltungsmechanismus eng zusammenarbeiten, um auf internationaler 

Ebene ein geschlossenes Auftreten der Union zu erreichen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union auf der kommenden Konferenz der Vertragsparteien des 

Rotterdamer Übereinkommens zu vertreten ist, ist die Befürwortung des diesem Beschluss 

beigefügten Entwurfs eines Rechtsakts über die Einhaltung. 

Geringfügige Änderungen des diesem Beschluss beigefügten Entwurfs eines Rechtsakts über die 

Einhaltung können von den Vertretern der Union unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf der 

kommenden Konferenz der Vertragsparteien und in Absprache mit den Mitgliedstaaten im Rahmen 

von Koordinierungssitzungen vor Ort ohne weiteren Beschluss des Rates vereinbart werden. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu ... 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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